Anlage

Eigenerklarung fiir Beihilfen fiir die Entfernung und Beseitigung von Falltieren

1. Angaben zum Beihilfeempfanger

Name des Unternehmens bzw.

Name des Hobbytierhalters:

BNR-ZD-Nummer oder
W-IdNr. oder
Registriernummer nach VVVO

StraBe, Hausnummer:

PLZ, Ort:

[0 Ich bin/wir sind Hobbytierhalter (die Tierhaltung erfolgt zu privaten Zwecken und es wird
mit der Haltung der Tiere keiner wirtschaftliche Tatigkeit nachgegangen).

Hinweis: Wenn zutreffend: Adresse und Registriernummer angeben und keine weite-
ren Angaben erforderlich.

oder

Ich bin/wir sind in der landwirtschaftlichen Primarproduktion tatig (Beihilfeempfanger)
[]ja [ ] nein

2. Angaben zur Unternehmensklasse bei Unternehmen der landwirtschaftlichen Primarpro-
duktion

Bei dem Beihilfeempfanger handelt es sich um ein Kleinstunternehmen oder einem kleinen
bzw. mittleren Unternehmen (KMU) - kein groBes Unternehmen.

[]ja [ ] nein

Die GroRenklasse der Kleinstunternehmen sowie der kleinen und mittleren Unternehmen
(KMU) setzt sich aus Unternehmen zusammen, die weniger als 250 Personen beschaftigen
und die entweder einen Jahresumsatz von hochstens 50 Mio. EUR erzielen und/oder deren
Jahresbilanzsumme sich auf hochstens 43 Mio. EUR belauft. '

Kommunen gelten als grofe Unternehmen.?

Hinweis:  Eine staatliche Unterstiitzung fiir die Beseitigung von Falltieren darf aufgrund

1Vgl. Anhang | Artikel 2 Abs. 1 der VO (EU) 2022/2472.
2 \/gl. VO (EU) 2022/472 Anhang | Artikel 3 Abs. 4.



von europarechtlichen Vorgaben nur fiir kleine und mittelstandige Unterneh-
men (KMU), die in der landwirtschaftlichen Primarproduktion tatig sind, erfol-
gen?
3. Angaben zu Riickforderungsanordnungen (Deggendorf-Klausel)
Der Beihilfeempfanger bestatigt, dass er keiner Riickforderungsanordnung aufgrund eines
friheren Beschlusses der EU-Kommission zur Feststellung der Unzulassigkeit einer von dem-

selben Mitgliedstaat gewahrten Beihilfe und Ihrer Unvereinbarkeit mit dem Binnenmarkt
Folge zu leisten hat.

[]ja [ ] nein

4, Angaben zur Beihilfefahigkeit der Mehrwertsteuer

Der Beihilfeempfanger bestatigt, dass die Mehrwertsteuer nicht nach nationalem Mehrwert-
steuerrecht riickerstattet wird.

[]ja [ ] nein

5. Ausschluss der Kumulierung mit anderen stattlichen Fordermitteln

Der Beihilfeempfanger bestatigt, dass keine Kumulierung mit Fordermitteln anderer staatli-
chen Forderinstitutionen vorliegt.

[1ja

6. Transparenzpflicht
Es wird darauf hingewiesen, dass die Vorhaben auf einer ausfiihrlichen Beihilfen-Website

https://webgate.acceptance.ec.europa.eu/competition/transparency/public?lang=de

der Europaischen Kommission veroffentlicht werden, wenn der Schwellenwert von 10.000
EUR bei Beihilfeempfangern uberschritten werden, die in der landwirtschaftlichen Primar-
produktion tatig sind.

Ort, Datum Unterschrift

3Vgl. Art. 1 Abs. 1 a) i) in Verbindung mit Artikel 27 VO (EU) 2022/2472.
2



	NamedesUnternehmensbzw NamedesHobbytierhalters: 
	BNRZDNummeroder WIdNroder RegistriernummernachVVVO: 
	StraßeHausnummer: 
	PLZOrt: 
	ja: Off
	nein: Off
	ja_2: Off
	nein_2: Off
	ja_3: Off
	nein_3: Off
	ja_4: Off
	nein_4: Off
	ja_5: Off
	OrtDatum: 
	Unterschrift: 
	3 Vgl Art1Abs1aiinVerbindungmitArtikel27VO EU20222472: 


